
Beschlusses wurde in den Jahren 
danach die staatliche Leitungstätig
keit und die ehrenamtliche Mitarbeit 
zahlreicher Bürger bei der Erziehung 
kriminell Gefährdeter kontinuierlich 
gestaltet. Die Wahrnehmung der 
Rechtspflichten der staatlichen Or
gane, Betriebe und Einrichtungen 
wurde mit der Tätigkeit der ehren
amtlichen Kräfte koordiniert.
In den vergangenen Jahren wurden 
etwa 180 Bürger als ehrenamtliche 
Mitarbeiter der örtlichen Räte ge
wonnen. Dabei wurden Pflichtbe
wußtsein, Lebenserfahrung und eine 
bestimmte erzieherische Ausstrah
lungskraft als persönliche Vorausset
zungen für diese Tätigkeit gefordert. 
Um die Anleitung und Schulung die
ser ehrenamtlichen Mitarbeiter zu 
verbessern und den Austausch von 
Erfahrungen zu erleichtern, wurden 
im Kreis 15 Betreuerkollektive (da
von 9 in Wohngebieten und 6 in Be
trieben) gebildet. In diesen Kollek
tiven werden auch problematische 
Fälle beraten und ggf. gemeinsam 
die notwendigen Maßnahmen fest
gelegt. In den Kollektiven wirken

auch Experten (z. B. Ärzte verschie
dener Fachdisziplinen und Pädago
gen) mit. Sie beraten die ehrenamt
lichen Mitarbeiter in schwierigen 
Einzelfällen und übernehmen mit
unter auch selbst die Betreuung be
stimmter kriminell gefährdeter Bür
ger.
Die Betreuerkollektive haben eine 
Aufstellung von Namen und An
schriften der Vorsitzenden aller Be
treuerkollektive des Kreises, damit 
sie ggf. schnell untereinander Ver
bindung aufnehmen können. Sie ha
ben auch die Möglichkeit, zu den Or
ganen der Jugendhilfe Verbindung 
aufzunehmen oder sich mit Anträgen 
und Hinweisen direkt an die Bereiche 
Inneres und Wohnraumlenkung zu 
wenden. Neben der gegenseitigen 
Unterstützung der Betreuerkollektive 
in den verschiedenen Stadtgebieten 
kommt es nunmehr verstärkt darauf 
an, mit den Bereichen für vorbild
liche Ordnung und Sicherheit in den 
Wohngebieten zusammenzuwirken. 
Hier besteht die Möglichkeit, die Er
ziehungsarbeit aller gesellschaftlichen 
Kräfte noch zielgerichteter auf die

Verhütung von Kriminalität zu len
ken.
Die Bemühungen der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter werden auch durch die 
Staatsanwaltschaft im Rahmen der 
Gesetzlichkeitsaufsicht unterstützt. So 
reagierte z. B. der Staatsanwalt auf 
den Hinweis eines Betreuers, die An
leitung durch den Rat einer Stadt sei 
in einigen Fällen der Erziehung kri
minell Gefährdeter mangelhaft ge
wesen, mit einem an den Bürgermei
ster gerichteten Protest. Darin for
derte er die gewissenhafte Erfüllung 
der gesetzlichen Pflichten aus der Ge
fährdeten VO.
Der regelmäßige Erfahrungsaustausch 
der Staatsorgane mit den ehrenamt
lichen Helfern hat zu einer Bestän
digkeit in der Leitung der Erzie
hungsarbeit auf diesem Gebiet ge
führt. In solchen Beratungen werden 
auch gute Beispiele ehrenamtlicher 
Arbeit gewürdigt. Dabei erhalten die 
aktivsten Mitarbeiter der Betreuer
kollektive Auszeichnungen und Buch
prämien.
WOLFGANG ENGELHARDT, Staatsanwalt 
des Kreises Rudolstadt

Fragen und Antworten
Kann das Gericht die Sache gemäß § 190 Abs. 1 Ziff. 2 
StPO an den Staatsanwalt zurückgeben, wenn die 
Organe der Jugendhilfe im Ermittlungsverfahren von 
den Untersuchungsorganen oder dem Staatsanwalt nicht 
um ihre Mitwirkung am Strafverfahren ersucht wurden, 
obwohl die Voraussetzungen des § 71 Abs. 1 StPO ge
geben sind?
Liegen die in § 71 Abs. 1 Satz 2 StPO ausdrücklich ge
nannten Kriterien vor, sind die Untersuchungsorgane 
und der Staatsanwalt v e r p f l i c h t e t ,  die Organe 
der Jugendhilfe um ihre Mitwirkung im Ermittlungs
verfahren zu ersuchen. In diesen Fällen ist die zur Klä
rung der in § 71 Abs. 2 StPO genannten Fragenkom
plexe erforderliche Mitwirkung der Organe der Jugend
hilfe eine wichtige Voraussetzung für die Erfüllung 
der Aufgaben des Ermittlungsverfahrens gegen Jugend
liche (§§ 1, 2, 69 und 101 StPO).
Werden die Erfordernisse des § 71 Abs. 1 StPO von den 
Untersuchungsorganen und dem Staatsanwalt nicht be
achtet, ist die Rückgabe der Sache gemäß § 190 Abs. 1 
Ziff. 2 StPO zulässig. Ob eine solche Entscheidung not
wendig ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls 
ab. Sie kommt dann in Betracht, wenn die Feststellun
gen, die für die sachlich gebotene gerichtliche Entschei
dung im Eröffnungsverfahren erforderlich sind (§§ 187 
Abs. 3, 188 StPO), auf Grund anderer Ermittlungsergeb
nisse nicht getroffen werden können. Die Rückgabe wird 
z. B. zu beschließen sein, wenn die schriftliche Stellung
nahme der Organe der Jugendhilfe benötigt wird, damit 
das Gericht über die Eröffnung des Hauptverfahrens 
(§ 193 Abs. 1 StPO) oder die endgültige Einstellung des 
Verfahrens gemäß § 75 StPO entscheiden kann.
Eine Rückgabe sollte dagegen nicht vorgenommen wer
den, wenn die in § 71 Abs. 1 Satz 2 StPO ausdrücklich 
aufgeführten Kriterien nicht vorliegen, das Gericht die 
Mitwirkung der Organe der Jugendhilfe jedoch aus an
deren Gründen für notwendig erachtet. Bei einer der
artigen Sachlage sollte das Gericht die Organe der 
Jugendhilfe selbst um die Mitwirkung am Strafverfah
ren ersuchen (§ 71 Abs. 1 Satz 1 StPO) und sie durch die

rechtzeitige — in der Regel im Zusammenhang mit der 
Ladung zur Hauptverhandlung vorzunehmende — Über
mittlung konkreter Fragen in die Lage versetzen, sich 
gründlich auf ihren Beitrag zur Aufklärung und Fest
stellung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit des 
Jugendlichen vorzubereiten. Diese Verfahrensweise 
setzt allerdings voraus, daß die in dem Ermittlungsver
fahren gegen Jugendliche erforderlichen Ermittlungen 
(§§ 69, 101 StPO) vollständig geführt wurden, so daß 
keine anderen Gründe für eine Rückgabe der Sache an 
den Staatsanwalt gegeben sind. H. W.

*

Unter welchen Voraussetzungen kann das Gericht die 
Sache gemäß § 190 Abs. 1 Ziff. 2 StPO an den Staats
anwalt zurückgeben, wenn es mit den Gründen nicht 
einverstanden ist, aus denen der Staatsanwalt von der 
Einbeziehung gesellschaftlicher Kräfte in das Strafver
fahren (§ 102 StPO) abgesehen hat?
Die differenzierte Mitwirkung der gesellschaftlichen 
Kräfte am Strafverfahren ist Bestandteil der vom 
Staatsanwalt und von den Untersuchungsorganen zu ge
währleistenden allseitigen Aufklärung von Straftaten 
(§§ 69, 101, 102 Abs. 1 StPO). Die Änderungen des § 102 
Abs. 2 bis 5 StPO geben dem Staatsanwalt und den 
Untersuchungsorganen wirksamere gesetzliche Möglich
keiten, diese Pflicht zu erfüllen.
Eine Rückgabe der Sache gemäß § 190 Abs. 1 Ziff. 2 StPO 
wegen der Nichteinbeziehung gesellschaftlicher Kräfte 
in das Strafverfahren kommt daher nur in Betracht, 
wenn dadurch die allseitige Aufklärung der Straftat ge
mäß §§ 69, 101 StPO im Ermittlungsverfahren nicht ge
währleistet wurde. Das trifft im wesentlichen dann zu, 
wenn g r u n d l e g e n d e  Anforderungen des § 102 
StPO nicht beachtet wurden, so z. B. wenn es unter
lassen wurde, in einem Aktenvermerk die Gründe für 
das Absehen von dem Ersuchen um Mitwirkung gemäß 
§ 102 Abs. 3 StPO darzulegen (§ 102 Abs. 5 StPO), oder 
wenn sich aus dem Aktenvermerk keine wichtigen 
Gründe ergeben, die das Absehen von dem Ersuchen 
rechtfertigen können. Eine Rückgabe kann auch in Be-
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